Rechnungen/Gutschriften

Haufe-Index: 11046

3.1 Zwingend notwendige Grundangaben für den Vorsteuerabzug

Haufe-Index: 1124809

Durch das Steueränderungsgesetz 2003 ergaben sich erhöhte Anforderungen an die Rechnungsangaben. Die meisten Änderungen gelten jedoch erst für ab dem 1.7.2004 ausgestellte Rechnungen [6]. Ordnungsgemäße Rechnungen müssen folgende Pflichtangaben enthalten, damit der Rechnungsempfänger hieraus den Vorsteuerabzug erhält (§ 14 Abs. 4 UStG):

	1. 
	Name und Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers (ab dem 1.7.2004 ist die Vollständigkeit dieser Angaben erforderlich),

	2. 
	die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundesamt für Finanzen erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (zwingend erforderlich für nach dem 31.12.2003 ausgestellte Rechnungen),

	3. 
	das Ausstellungsdatum der Rechnung (ab dem 1.7.2004 erforderlich),

	4. 
	eine fortlaufende einmalig vergebene Rechnungsnummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen zur Identifizierung der Rechnung (ab dem 1.7.2004 erforderlich),

	5. 
	Menge und handelsübliche Bezeichnung des Gegenstands der Lieferung oder die Art und den Umfang der sonstigen Leistung,

	6. 
	Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder (ab dem 1.7.2004) Zeitpunkt der Vereinnahmung von vor der Leistungsausführung vereinnahmten (Teil)Entgelten (nur erforderlich, wenn der Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist),

	7. 
	das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Nettoentgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 10 UStG) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist und

	8. 
	anzuwendender Steuersatz sowie der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag oder im Fall einer Steuerbefreiung ein Hinweis auf die Steuerbefreiung,

	9. 
	ein Hinweis auf die 2-jährige Frist zur Rechnungsaufbewahrung des Leistungsempfängers bei Leistungen i. Z. m. Grundstücken an Nichtunternehmer/an den Privatbereich von Unternehmer (ab dem 1.8.2004, vgl. hierzu Tz.1 und 9).


Bei sog. Kleinbetragsrechnungen bis brutto 100 EUR und bei Fahrausweisen sind nicht alle der o. g. Angaben erforderlich (Tz. 3.3).

Neben den herkömmlichen Papierrechnungen werden unter bestimmten Voraussetzungen auch elektronische Abrechnungen anerkannt (s. Tz. 3.7).

Fehlende oder unvollständige bzw. ungenaue Rechnungsangaben können unangenehme Folgen für den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers (Tz. 6) oder für den Rechnungsaussteller (Tz. 4) haben.

Rechnungen brauchen nicht ausdrücklich als solche bezeichnet zu werden. Es reicht aus, wenn sich aus dem Inhalt der Urkunde ergibt, dass es sich um eine Abrechnung des Unternehmers über eine Lieferung oder Leistung handelt, z. B. in einem Vertrag, der die oben genannten Pflichtangaben enthält. Im Vertrag fehlende Angaben müssen in anderen Unterlagen enthalten sein, auf die im Vertrag hinzuweisen ist. So reicht es bei Dauerleistungen (Miet- oder Pachtvertrag, Wartungsvertrag, Pauschalvertrag mit Steuerberater) ohne Angabe des Zeitraum der jeweiligen Leistung aus, wenn sich dieser aus den einzelnen Zahlungsbelegen (Überweisungsträgern) ergibt.

Die o. g. Rechnungsangaben können sich auch aus anderen Dokumenten ergeben (z. B. aus Auftrags-Leistungsbeschreibung oder Lieferscheinen, § 31 UStDV).

	[6] 
	BMF, Schreiben v. 19.12.2003, BStBl 2004 I S. 62.


